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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB) 
Verleihung des KIB im jährlichen Wechsel mit einer Veranstaltung anlässlich des 
Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung 

Beschlussorgan 
Rat 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Rat beschließt, den Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB) zukünftig alle zwei Jahre zu 
verleihen. Die Veranstaltung zur Verleihung des KIB findet im jährlichen Wechsel mit einer Veranstal-
tung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung statt. 
 
Alternative: 
 
Der Kölner Innovationspreis Behindertenpolitik (KIB) wird weiterhin jährlich verliehen. Eine Veranstal-
tung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung findet nicht statt. 
 

Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik 11.03.2014 

Ausschuss Soziales und Senioren 20.03.2014 

Rat 08.04.2014 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 29.01.2008 die Einrichtung eines Kölner Innovati-
onspreises Behindertenpolitik (KIB) beschlossen. Die Preisverleihung ist jährlich durchzuführen. 

Der KIB trägt auftragsgemäß dazu bei, gute und gelungene Beispiele für den Abbau von Barrieren 
und die Ausweitung der Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen hervorzuheben, die 
Akteure zu ermutigen und Beispiele zur Nachahmung geben. Der Preis wird im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung vergeben. Die Veranstaltung hat den Charakter einer Feier und wird von Men-
schen mit und ohne Behinderungen gestaltet. Das Konzept an sich hat sich inhaltlich und organisato-
risch bewährt und soll unverändert beibehalten werden. 

Als Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes fand in 2013 die Veranstaltung zur Verlei-
hung des KIB erstmals am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung, 
statt. Die in den vorherigen Jahren durchgeführte eigenständige Veranstaltung anlässlich des Interna-
tionalen Tages der Menschen mit Behinderung entfiel. 

Nach Auswertung dieser Veranstaltung wünschen die Behindertenorganisationen eine Beibehaltung 
der beiden bisher eigenständigen Veranstaltungen. Also sowohl eine Veranstaltung anlässlich des 
Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember als auch eine Veranstaltung 
zur Verleihung des KIB. 

Die Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung hatten in 
den letzten Jahren den Charakter inhaltlicher Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Sie bo-
ten Möglichkeiten, Aspekte der Kölner Behindertenpolitik inhaltlich zu diskutieren und sich fachlich 
auszutauschen. 

Aufgrund der Zusammenlegung verschiedener Stabsstellen / Abteilungen (RAA - Regionale Arbeits-
stelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, Interkulturelles Referat, 
Büro der Behindertenbeauftragten, Referat für Lesben, Schwule und Transgender) zur Dienststelle 
Diversity als weiterer Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt sind die finanziellen Mittel 
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der Fachstelle Behindertenpolitik nicht mehr im bisherigen Umfang verfügbar. Zudem wurden die per-
sonellen Kapazitäten der Fachstelle um eine halbe Stelle reduziert. In Folge dieser Konsolidierungs-
maßnahmen ist es der Fachstelle Behindertenpolitik nicht möglich, sowohl eine Veranstaltung zur 
Verleihung des KIB als auch eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen 
mit Behinderung vorzubereiten und durchzuführen. 

Die Behindertenorganisationen befürworten, dass der KIB zukünftig – entgegen der bisherigen Rege-
lung – nur noch alle zwei Jahre verliehen wird. Im jährlichen Wechsel zu dieser Veranstaltung soll 
eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung stattfinden.  

In 2014 findet eine Veranstaltung anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinde-
rung statt. Der nächste KIB wird dann in 2015 verliehen. 
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